
 

Basisregeln ab 2008/09 

 

Trainingsanwesenheit, Pünktlichkeit, Disziplin und Trainingseinsatz sind Pflicht. 

Fehlt nur einer der 4 Punkte, so kann eine Mannschaft nicht besser werden. 

 

 

Pünktlichkeit:  

Es wird kein zu spät kommen mehr toleriert. Jede Spielerin darf bis zu 3x / Jahr 

zum Training zu spät kommen (= 1 Mal pro Trimester), weil es doch manchmal 

passieren kann. Sind diese 3x aufgebraucht, so wird KEIN zu spät kommen mehr 

toleriert und die Spielerin muss zu jedem weiteren Training pünktlich kommen. 

Bei Nichtpünktlichkeit wird sie bei diesem Training nicht akzeptiert.  

Vorgehensweise:  

Freitag: Ab 17h40 wird Bernd die Anwesenheit kontrollieren. Wer zu Beginn 

dieser Kontrolle nicht da ist, gilt bereits als zu spät.  

Ab 18h00 wird überhaupt keine Spielerin mehr beim Training akzeptiert und die 

Spielerin gilt als „nicht anwesend“.  

Dienstag (für U17): um 19h05 wird der Trainingsbeginn sein (bis auf Widerruf). 

Ab 19h20 wird keine Spielerin mehr beim Training akzeptiert und gilt als „nicht 

anwesend“.  

 

Anwesenheit 

Jede Spielerin muss mehr als 60% der Trainings bzw. Spiele absolvieren. Bei 

einer Anwesenheit von unter 60% darf die Spielerin nicht mehr am 

Volleyballtraining teilnehmen und wird von der Mannschaft ausgeschlossen.  

Vorgehensweise:  

Ab ersten November werden bei jeder Spielerin jede Woche die letzten 2 Monate 

betrachtet. (z.B. am 14 November der Zeitraum 14. September – 14. November). 

Liegt der Wert unter 60%, so wird sie von der Mannschaft ausgeschlossen. Ist 

eine Spielerin zu einem Match einberufen, so gilt dies genauso als 

Anwesenheitspflicht.  

 

Disziplin 

Fällt eine Spielerin zu oft wegen undisziplinierten Verhaltens auf, so wird sie von 

der Mannschaft ausgeschlossen. Dazu gehört neben mangelndem Einsatz, nicht 

stören etc. auch ein Handyverbot während der gesamten Trainingszeit.   

Vorgehensweise 

Wenn eine Spielerin regelmäßig das Training stört, nicht vollen Einsatz zeigt, etc. 

dann werden die Trainer ein (und nur ein) klärendes Gespräch mit der Spielerin 

führen. Gibt es keine klare Besserung in den darauf folgenden Wochen, so darf 

die Spielerin nicht mehr am Training teilnehmen.  

 

Anmerkung:  

Zu Unterscheiden sind „vom Training ausgeschlossen“ (einmalige Sache, wie z.B. 

nach 18h00 beim Training erscheinen, oder ein 4. Mal zu spät kommen) und „von 

der Mannschaft ausgeschlossen“: hier wird nicht nur der Spielerin mitgeteilt, dass 

sie nicht mehr Teil der Mannschaft ist, sondern die Eltern werden über die Vie 

Scolaire ebenfalls informiert.  

 


